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Index

L80409 Altstadterhaltung Ortsbildschutz Wien

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §67a Abs1 Z2;

WerbeständerV Wr 1980 §2;

1. AVG § 67a gültig von 01.07.2008 bis 31.12.2013 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 33/2013

2. AVG § 67a gültig von 01.01.2003 bis 30.06.2008 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 117/2002

3. AVG § 67a gültig von 20.04.2002 bis 31.12.2002 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 65/2002

4. AVG § 67a gültig von 01.01.1999 bis 19.04.2002 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 158/1998

5. AVG § 67a gültig von 01.02.1991 bis 31.12.1998

Rechtssatz

Gegenstand des in Beschwerde gezogenen Bescheides ist ein Kostenersatz, der für Sofortmaßnahmen im Sinne des § 2

Wr WerbeständerV 1980 vorgeschrieben wurde. In einem solchen Kostenersatzverfahren ist die Frage der

Rechtmäßigkeit der Sofortmaßnahme selbst nicht gegenständlich. Die Sofortmaßnahme ist vielmehr als solche gemäß

§ 67a Abs. 1 Z 2 AVG beim unabhängigen Verwaltungssenat (UVS) zu bekämpfen.Gegenstand des in Beschwerde

gezogenen Bescheides ist ein Kostenersatz, der für Sofortmaßnahmen im Sinne des Paragraph 2, Wr WerbeständerV

1980 vorgeschrieben wurde. In einem solchen Kostenersatzverfahren ist die Frage der Rechtmäßigkeit der

Sofortmaßnahme selbst nicht gegenständlich. Die Sofortmaßnahme ist vielmehr als solche gemäß Paragraph 67 a,

Absatz eins, Ziffer 2, AVG beim unabhängigen Verwaltungssenat (UVS) zu bekämpfen.
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